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«Und von da an. .»

Ich traf den alten Mann in der Wirtschaft. Er hatte dem Gespräch zwischen
meinem Freund und mir wortlos zugehört. Jetzt aber, wo ich ihm allein gegenüber
saß, begann er also zu reden.

«Ich komme vor viele Türen», sagt er leise, mehr zu sich selber, «und ich
kann in vielen Augen und auf vielen Mündern lesen. Oh», sagt er etwas traurig,
«da waren diese stille Frau und diese lieben Kinder. Sobald ich an ihrer Tür
läutete, kamen immer alle drei hervor. Die Frau schon mit dem Geld in der Hand,
die Kinder auf einen kleinen Scherz von mir wartend. Man konnte das Glück
geradezu spüren, das in dieser kleinen Familie wohnte.

Aber dann wurde das alte Haus abgerissen, nachher gab es da nur noch Büros
und Appartements und so und die guten Leute mußten in eine horrend teure
Wohnung ziehen.

Und von da an schlich die Not leise, aber beharrlich an diese Leute heran. Ich
konnte zusehen, wie die Not sich hineinfraß in diese Harmonie, wie die äußere Not
bald zu einer inneren Not wurde. Ja, ja», sagt der alte Mann mit dem leeren Glas
in der Hand, «ich habe ihn mitangeschaut, diesen langsamen Zerfall einer frohen
Familie.

Der junge Mann war diesem finanziellen Druck nicht gewachsen, es folgte eine
Dummheit der andern, und schließlich zerbarst er an dieser Belastung und warf
alles von sich.»

Er hebt den zerfurchten Kopf zu mir auf: «Haben Sie schon in Kinderaugen
geschaut, wenn sie traurig sind? Wissen Sie», sagt er, «ich glaube, die Leute
verstehen nicht mehr zu lesen in diesen Augen und auf diesen Mündern, die voll
Trauer sind. Sie sind alle zu sehr mit sich selber beschäftigt. Darum! Ja, und dann
fangen sie an zu reden über Dinge, die gar keine äußeren Dinge sind, sondern innere
Dinge, die sich gar nicht mit dem Verstand ausmachen lassen.
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Nein», sagt der alte Mann, «sie haben keine Phantasie mehr, sonst müßten sie
doch sehen, was da vor sich geht. Was sich da abspielt: dieser Verlust an Lebensglück.

Oh, erschrecken Sie nur nicht, nein, ich meine nicht den Verzicht auf laute
Vergnügungen, das sollen die jungen Leute ruhig einmal auf sich nehmen. Ich
denke an das innere Freiseinkönnen, an ein Gefühl der Erträglichkeit dieser Lebenslasten,

was doch die Voraussetzung abgibt zu einem ersprießlichen Familienleben.
Nicht wahr, es ist doch leicht, in Harmonie zu leben, wenn keine große äußere
Not da ist, und der Mensch kann seine guten Anlagen auch besser zur Entfaltung
bringen bei einigermaßen finanzieller Unabhängigkeit, als wenn er dauernd unter
Druck und Zwang steht.

Aber ich habe es ihnen ja vorhin schon gesagt, das müßten sie zuerst wieder
lernen : dieses Lesen in den Augen und auf den Mündern der Kinder.

Ich habe zugeschaut, wie diese Familie zerfiel», sagt der alte Mann und schiebt
sein leeres Glas vor sich hin und her

Karl Kloler in «Zürchereien (und darüber hinaus)» «Volksrecht» Nr.232/67.

Die heutigen Anforderungen an die öffentliche Fürsorge
Von Fürsprecher Alfred Kropfli, Vorsteher des Fürsorgeamtes der Stadt Bern

Referat zur Eröffnung des Ausbildungskurses für Fürsorgebeamte
vom 21. September 1967 aufSchloß Lenzburg

1. In der juristisch noch recht ungeordneten mittelalterlichen Gesellschaft war der
Arme ein willkürlich gejagtes Freiwild. Das von Bettlern überflutete Land wehrte
sich gegen sie mit schärfsten Maßnahmen. Der Heimatlose wurde überall
fortgejagt, niedergemacht oder auf die Galeeren verfrachtet. Eine Änderung dieser
Zustände trat erst ein, als im 17. Jahrhundert das persönliche und erbliche Heimatrecht

eingeführt wurde. Erst damit wurde ein Gemeinwesen verpflichtet, für seine
Armen zu sorgen, und erst damit wurde diese Pflicht zu einer formellen Aufgabe
des öffentlichen Gemeinwesens, während sich früher meist nur die Klöster und
etwa wohltätige Einzelpersonen und Gesellschaften um die Armen kümmerten.

Die ersten staatlichen Maßnahmen für die armen Mitbürger bestanden also
ausschließlich aus polizeilichen Interventionen zum Schutze des geruhsamen
Lebens der Mitmenschen. Spukt ein ähnliches, tiefverwurzeltes, einseitiges Schutzdenken

nicht heute noch da und dort in den Köpfen unserer Zeitgenossen weiter
und vielleicht sogar einmal auch noch bei Vertretern des Fürsorgewesens selber?

2. Die heutige Fürsorgearbeit hat immer mehr von dieser Aufgabe des Schutzes
der Gemeinschaft das Hauptgewicht verlegt auf die individuelle Hilfe an den
notleidenden Klienten, der seinen Weg im Leben nicht findet. Diese neue Zielsetzung
findet ihre Wurzeln nun aber bereits in recht weit zurückliegenden Zeiten. Ich
erwähne als Pioniere dieses Gedankengutes unter zahlreichen andern

-Jeremias Gotthelf, ein leuchtendes Vorbild auch in der privaten Wohltätigkeit,

- Ulrich Zwingli, der maßgebend bei der Schaffung staatlicher Vorschriften im
Armenwesen voranging,
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